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an |jauptt3e$ug§îânbern p nennen @rie#enianb unb bie

^Bereinigten Staaten. (S#luß folgt.)

Mat; tints ttenett 6tn|tt|tftgn
fir Uta Saat« St. Men.

(Stoxrefposibenj,) (goitfstsutig.)

fReoifionSheftrebuttpn,
SJeränberte roirtf#affli#e Serhältniffe, m ob erne §1«=

f#auungen unb manche gärten, bie fi# teils au§ ber
roirtf#aftli#en Sage, teils aus einer Anmenbung beS

©efeßeS ergaben, bie bei beffen ©rloß nt#t geroollt fein
mochte, haben pr 2öünf#barlett einer fReoifion beS ®e»

feßeS geführt. SSegöglid^e Segelten ftab mit me|r ober
roeniger 5Ra#bruct f#on fett 3<#ï®« geftellt morben. So
bat namentli# eine auS oerf#iebenen Seilen be§ Kan=
ton§ bef#idie 3ntereffentenoerfammlung nom 30. SRai
1916, bie oor allem an ben fßetimetesoei'bctltmffen Kritil
übte, mit @ntf#iebenhdt eine balbige Anbetung ber ge=

feßtt#e« i8orf#riften über baS Straßenroefen »erlangt.
Qm gleiten Sinne bot ft# cu# bie StaatSroirtf#aftli#e
Äommiffion in ibretn 8Seri#t oom 23. Dltober 1916 aus»
gefpro#en, unb anläßlich ber SBeßanMung btefeS,99eri#teS
im ©roßen SRate haben <ro# SRitglieber beS KantonS»
rateS bie gefteHten SReoifionSbegehren unterläßt.

Da§ RSaubepartement bol bkrauf f#on im Qabre
1916 ben ©ntrourf für ein neues Straßengefeß auSge»
arbeitet. 3« ben SRonaten 3Rätj bis HRai 1917 rourbe
er oon einer ©jpertenlcmmiffion, in ber alle tntereffierten
Krelfe, bie ©emeinbebehörben, bie De#niler, bie ^juriftert,
bie Stabt unb baS Sanb, nach a)togli#lett oetireten
maren, bur#beraten unb hierauf im 9Äai 1917, ben

©rgebniffen btefer Beratung entfpre#enb, in einzelnen
fünften abgeänbert. 5Ra#her ift bie SBorlage fämtli#en
©emetnberäten unb einer 9teibe intereffterter 3Serbänbe

(unter anberem bent §auS« unb ©rimbeigentümeroerbanb,
bem Qngenieur-- unb Ar#iteltenoeretn, bem Quriftenoerein)

pr aSernebmlaffung unb Anbringung atlfüEiger Abän»
berungS» unb @rgänzungSoorf#läge unterbreitet roorben.
Diefe S8orf#läge, bie feßr fpätli# unb langfam eingingen,
finb fobann, fomeit fie oom pfianbigett Departement als
gut befunben mürben, berüclfi#tigt morben.

3nz®if#en mar bie 3dt geïommen, in ber bie, mit
ben SReoifionSarbeiten betrauten Organe mit ben bur#
bie allgemeine SRotlage bebingten außerorbentli# en Amts»
gef#äften überaus ftarf belaftet maren, roaS pr golge
hatte, baß jene Arbeiten ni#i mehr fo rege mte bisher
geförbert roerben fonnten. Dap lam, baß ber Siegte»

rungSrat auch uicht mehr ftarl auf ben Abf#luß ber
©efeßeSreoifton brängte, metl anbermeitige, brlngenbere
gefeßgebertf#e Aufgaben p erfüllen maren, unb metl
man ft# fagen mußte, baß mit einem neuen Straßen=
gefeß auch mleber oermehrte Saften beS Staates unb ber
©emeinben oerbunben fein mürben, bie ohne oermehrte
DecfungSmittel nicht übernommen merben lörniten. Durch
bie in ber Siooemberfeffton 1921 erfolgte Ablehnung einer
SRotion non §errn KantonSrat Sotter, bie eine möglichft
balbige ©efeßeSreoifton oerlangte, hui ber ©roße 9Rat

bamalS fein ©inner ftän'öniS mit ber oom SiegterungSrat
in biefer grage eingenommenen Haltung belunbet.

3n ber SBegrünbung ber erneuten SRotion oom ?Jtai
1926 hat beren Urheber oerlangt, baß bie im geltenben
©efeß enthaltenen „Kautf#ulparagraphen" oerf#roinben
foüen unb fich bie fReoifion tnSbefonbere auf folgenbe
$unlte p beziehen habe : oermehrteS 9Ritfpra#ere#t ber
Anftößer bei neu p erfteüenben Straßen, nähere Umf#rei»
bung ber oerfdjlebenen Straßenllaffen, erträglichere ®e=

ftaltung ber S}ettrag§pfU#t, -Ausbau beS SRelurSoerfafp
renS unb ©rftredung ber gahlungSfriften für bie 93ci=

träge ber Infißßet. Som SRotionifteßer rourbe namentlich
au# Sriiiï geübt an ber bisherigen ^ragiS ber 33eöör»

ben, bie fi# mit bem SBîEen beS ©efe^geberS oft ni#t
becle. 3n biefer §inß#t rourbe namentli# hkgeroiefen
auf bie Slaffißlation neu p erfiellenber Straßen, foroie
auf baS SRaß ber Heranziehung beS ©rmtbbeftijeS bei
ber ©rfiettuna unb ber Sorreftion oon ©emeinbe» unb
StaaiSftraßen.

©S mag fein, baß man bem oom ©efehgeber in baS

©efeh htaeingelegten SGßiüen, ber mangels einer firaffen
Sgftematif unb einer Ilaren AuSbrucEroetfe aßerbtagS oft
nur f#mer zu ernennen ift, in ber tprajiS ni#t mehr
gere#t rourbe. Der S3ogen mag oft p ftraff gefpannt
morben fein. SBenn fo zutage getretene Übelfiänbe einer»
feitS bur# mangelhafte Anmenbung beS ©efeps oerur»
fa#t mürben, fo tragen anberfeitS au# bie pofttioen
fBorf#rtfien ber ©efe^gebung feibft S#uîb. ©S finb im
©efeh tnSbefonbere ungenügenbe Hanbhaben gegeben, mit
benen ft# ber ißrioate gegen unbillige SÜRaßnahnten r e # t »

Zeitig f#üt}en fana. Siefs Hanbha&en p oetbeffern,
muß baher eine erfte Aufgabe ber @efe|eSreoißon fein.
Sie foil namentli# erfßüt merben bur# eine beffere [Rege»

lung ber 95erfahrungSoorf#riften, unb jmar ni#t bloß be»

jügli# beS IßerimesteroerfahrenS, fonbern oor allem au#
für baS Verfahren bei ber Auflage ber 93au» unb Sor»
reîtionSplâne. Sobann muß, abgefehen oon ber Abän»
berung einer SReiße materieller 58orf#riften, bafür geforgt
merben, baß baS oom ©efeßgeber ©emollte na#her au#
in ber ißrasis angeroenbet roirb. Das £ann f#on beim
©rlaß beS ©efetjeë menigfienS zum großen Seil babur#
errei#t merben, baß biefeS fo aufgebaut unb oerfaßt roirb,
baß ber SStHe beS ©efetjgeberS mögli#fi !Iar unb ein»

beutig aus bem ©efeh feibft heroorgeht.
Hier muß allerbtngS au# betont roerben, baß an ben

öbelfiänben, roie fte ft# namentli# zur 8dt ber erften
iReotftonSbegehren, oor 10 bis 15 fahren auSmirîten,
ni#t bloß bie gcltenbe ©efeßgebung unb beren praîtif#e
Anmenbung S#ulb maren, fonbern in mtnbeftenS bem

glei#en SRaße au# bie bamaligen mirtf#aftli#en 33er»

hältniffe unb baS mäßrenb ber früheren Ho#£onjunftur
oon oielen SSobenetgentümern feibft geübte Verhalten.
©§ muß feftgefteüt merben, baß bamalS bie SBeßbrben
oon allen Seiten unb mit allen SRitteln gebrängt mürben,
in meßr ober roetttger zu Sauzmeclen geeigneten ©ebieten
Straße um Straße p erfteüen. 9Rit bem Augenbli#
in beut bie Ho#bau£cift§ einfeßte, unb in ber ßdi beS

nun f#on mäßrenb fahren bauernben DarnieberliegenS
ber Steutätigüeit maren unb finb bie ©runbeigentümer
ni#t meßr in ber Sage, auS ben im SSoben unb in ben
Straßen feftgelegten Kapitalien ben entfpre#enben Stoßen
ZU ztehsn. Sie bur# bie ©rfieHung ber Straßen ge»

f#affetten SORehrmerte, bie oon ben ©runbeigentümern
ganz ober bo# teilmeife bur# bie ißerimeterheiträge auS»

Z«glei#en maren, fonnten bis jeßt oft ni#t reatifiert
merben. Damit mar für bie ni#t fapital!räftigen ©runb»
eigeniümer unb namenili# für bie ^obenfpeîulanten, bie
ihren no# ni#t öeftraßten Soben zu teuer gelauft ober
#n mit Hppothefen z« f#mer belaftet hatten, eine fatale
Sage gef#affen. Die bur# btefe roirtf#aftli#en 35er»

hältniffe unb baS Verhalten ber SBobeneigentümer oer»
urfa#ten Übelftänbe, lönnen begreiflt#erroeife bur# ein
geänberteS ©efeß nur zum lleinften Seile befeitigt merben.

Der SReoiftottSetttrourf,

SSorbemerluttg.
3m Htablicl auf bie oben angeiönten SRängel ber

geltenben Straßengefeßgebung in gorm unb 3«hali roar
eS gegeben, eine Sotalreoifion unb ni#t etroa bloß
eine teilmeife Abänberung unb ©rgänzung ber befteßenben
S3orf#riften bur#zufüßren. Hkbei mar leitenber ©ebanfe,
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an Hauptbezugsländern zu nennen Griechenland und die

Vereinigten Staaten. (Schluß folgt.)

Emms eines «mi StwßlWsches
sir î>es Kmtm St. Ssllî«.

(Korrespondenz.) (Fortsetzung.)

RevèsionsSêstrebungsn.
Veränderte wirtschaftliche Verhältnisse, moderne An-

schauungen und manche Härten, die sich teils aus der
wirtschaftlichen Lage, teils aus einer Anwendung des
Gesetzes ergaben, die bei dessen Erlaß nicht gewollt sein
mochte, haben zur Wünschbarkeit einer Revision des Ge-
setzes geführt. Bezügliche Begehren sind mit mehr oder
weniger Nachdruck schon seit Jahren gestellt worden. So
hat namentlich eine aus verschiedenen Teilen des Kan-
tons beschickte Jnteressentenversammlung vom 3V. Mai
1916, die vor allem an den Perimeterverhältnissen Kritik
übte, mit Entschiedenheit eine baldige Änderung der ge-
schlichen Vorschriften über das Straßenwesen verlangt.
Im gleichen Sinne hat sich auch die Staatswirtschaftliche
Kommission in ihrem Bericht vom 23. Oktober 1916 aus-
gesprochen, und anläßlich der Behandlung dieses.Berichtes
im Großen Rate haben auch Mitglieder des Kantons-
rates die gestellten Nevisionsbegehren unterstützt.

Das Baudepartement hat hierauf schon im Jahre
1916 den Entwurf für ein neues Straßsngesetz ausge-
arbeitet. In den Monaten März bis Mai 1917 wurde
er von einer Expertenkommission, in der alle interessierten
Kreise, die Gemeindebehörden, die Techniker, die Juristen,
die Stadt und das Land, nach Möglichkeit vertreten
waren, durchberatm und hierauf im Mai 1917, den

Ergebnissen dieser Beratung entsprechend, in einzelnen
Punkten abgeändert. Nachher ist die Vorlage sämtlichen
Gemeinderäten und einer Reihe interessierter Verbände
(unter anderem dem Haus- und Grundeigentümerverband,
dem Ingenieur- und Architektenverein, dem Juristenverein)
zur Vernehmlassung und Anbringung allfälliger Abän-
derungs- und Ergänzungsvorschläge unterbreitet worden.
Diese Vorschläge, die sehr spärlich und langsam eingingen,
sind sodann, soweit sie vom zuständigen Departement als
gut befunden wurden, berücksichtigt worden.

Inzwischen war die Zeit gekommen, in der die, mit
den Revisionsarbeiten betrauten Organe mit den durch
die allgemeine Notlage bedingten außerordentlichen Amts-
geschäften überaus stark belastet waren, was zur Folge
hatte, daß jene Arbeiten nicht mehr so rege wie bisher
gefördert werden konnten. Dazu kam, daß der Regie-
rungsrat auch nicht mehr stark auf den Abschluß der
Gesetzesrevision drängte, weil anderweitige, dringendere
gesetzgeberische Aufgaben zu erfüllen waren, und weil
man sich sagen mußte, daß mit einem neuen Straßen-
gesetz auch wieder vermehrte Lasten des Staates und der
Gemeinden verbunden sein würden, die ohne vermehrte
Deckungsmittel nicht übernommen werden könnten. Durch
die w der Novembersession 1921 erfolgte Ablehnung einer
Motion von Herrn Kantonsrat Koller, die eine möglichst
baldige Gesetzesrevision verlangte, hat der Große Rat
damals sein Einverständnis mit der vom Regierungsrat
in dieser Frage eingenommenen Haltung bekundet.

In der Begründung der erneuten Motion vom Mai
1926 hat deren Urheber verlangt, daß die im geltenden
Gesetz enthaltenen „Kautschukparagraphen" verschwinden
sollen und sich die Revision insbesondere auf folgende
Punkte zu beziehen habe: vermehrtes Mitspracherecht der
Anstößer bei neu zu erstellenden Straßen, nähere Umschrei-
bung der verschiedenen Straßenklassen. erträglichere Ge-
staltung der Beitragspflicht, Ausbau des Rekursverfah-
rens und Erftreckung der Zahlungsfristen für die Bei-

träge der Anstößer. Vom Motionssteller wurde namentlich
auch Kritik geübt an der bisherigen Praxis der Behör-
den, die sich mit dem Willen des Gesetzgebers oft nicht
decke. In dieser Hinsicht wurde namentlich hingewiesen
auf die Klassifikation neu zu erstellender Straßen, sowie
aus das Maß der Heranziehung des Grundbesitzes bei
der Erstellung und der Korrektion von Gemeinde- und
Staatsstraßen.

Es mag sein, daß man dem vom Gesetzgeber in das
Gesetz hineingelegten Willen, der mangels einer straffen
Systematik und einer klaren Ausdruckweise allerdings oft
nur schwer zu erkennen ist, in der Praxis nicht mehr
gerecht wurde. Der Bogen mag oft zu straff gespannt
worden sein. Wenn so zutage getretene Übelstände einer-
seits durch mangelhafte Anwendung des Gesetzes verur-
sacht wurden, so tragen anderseits auch die positiven
Vorschriften der Gesetzgebung selbst Schuld. Es sind im
Gesetz insbesondere ungenügende Handhaben gegeben, mit
denen sich der Private gegen unbillige Maßnahmen recht-
zeitig schützen kann. Diese Handhaben zu verbessern,
muß daher eine erste Aufgabe der Gesetzesrevision sein.
Sie soll namentlich erfüllt werden durch eine bessere Rege-
lung der Verfahrungsvorschriften, und zwar nicht bloß be-

züglich des Perimerterverfahrens, sondern vor allem auch

für das Verfahren bei der Auflage der Bau- und Kor-
rektionspläne. Sodann muß, abgesehen von der Abän-
derung einer Reihe materieller Vorschriften, dafür gesorgt
werden, daß das vom Gesetzgeber Gewollt« nachher auch
in der Praxis angewendet wird. Das kann schon beim
Erlaß des Gesetzes wenigstens zum großen Teil dadurch
erreicht werden, daß dieses so aufgebaut und verfaßt wird,
daß der Wille des Gesetzgebers möglichst klar und ein-
deutig aus dem Gesetz selbst hervorgeht.

Hier muß allerdings auch betont werden, daß an den
übelständen, wie sie sich namentlich zur Zeit der ersten
Revistonsbegehren, vor 10 bis 15 Jahren auswirkten,
nicht bloß die geltende Gesetzgebung und deren praktische
Anwendung Schuld waren, sondern in mindestens dem
gleichen Maße auch die damaligen wirtschaftlichen Ver-
Hältnisse und das während der früheren Hochkonjunktur
von vielen Bodeneigentümern selbst geübte Verhalten.
Es muß festgestellt werden, daß damals die Behörden
von allen Seiten und mit allen Mitteln gedrängt wurden,
in mehr oder weniger zu Bauzwecken geeigneten Gebieten
Straße um Straße zu erstellen. Mit dem Augenblick,
in dem die Hochbaukrisis einsetzte, und in der Zeit des

nun schon während Jahren dauernden Darniederliegens
der Bautätigkeit waren und sind die Grundeigentümer
nicht mehr in der Lage, aus den im Boden und in den
Straßen festgelegten Kapitalien den entsprechenden Nutzen
zu ziehen. Die durch die Erstellung der Straßen ge-
schafften Mehrwerte, die von den Grundeigentümern
ganz oder doch teilweise durch die Perimetsrbeiträge aus-
zugleichen waren, konnten bis jetzt oft nicht realisiert
werden. Damit war für die nicht kapitalkräftigen Grund-
Eigentümer und namentlich für die Bodenspekulanten, die
ihren noch nicht bestraßten Boden zu teuer gekauft oder
ihn mit Hypotheken zu schwer belastet hatten, eine fatale
Lage geschaffen. Die durch diese wirtschaftlichen Ver-
Hältnisse und das Verhalten der Bodeneigentümer ver-
ursachten llbelstände, können begreiflicherweise durch ein
geändertes Gesetz nur zum kleinsten Teile beseitigt werden.

Der RevisisnSentwmf.
Vorbemerkung.

Im Hinblick auf die oben angetönten Mängel der
geltenden Straßengesetzgebung in Form und Inhalt war
es gegeben, eins Totalrevision und nicht etwa bloß
eine teilweise Abänderung und Ergänzung der bestehenden
Vorschriften durchzuführen. Hiebei war leitender Gedanke,
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bal ^ergebraâie ©ute in bal neue ©efeh beröbesjunel'
men unb Neuerungen nur ba oorpfehen, ma fie fi«^ auf
®runb ber gemalten Erfahrungen, ber oeränberten Ner»
hältntffe unb Unfdhauungen notroenbig unb rofinfcïfbar
erœtefen. 8lbf«hiltch mürbe baoon abgelesen, Nejtim*
mungen aul gefeilteren Erlaffe« anberer Kantone p
übernehmen. Ntelmehr mürbe auf bem einheimifdjett
Siecht aufgebaut unb btefel roeiterentroicMt. Ittel unb
Neue! mürbe in einen einheitlichen ©itg p bringen »er<
fucht roobei auf eine mögßdjfte NoEfiänbigfeit ber Ne»

ftimmungen unb eine firaffe ©pgemati! ein befonberel
lugenmer! gerietet mürbe.

©er Neoigonlentrourf jäfjlt 123 Slrtifel unb jerfäEt
in folgenbe feäfl Ibfdjnitte:

I. Einteilung ber ©trafen unb SESege.

II. öffentliche ©tragen unb 2ßege.
III. SBafferabpgletnridjtungen, Kaianlagen unb an»

bete bem öffentlichen Nerfehï btenenbe Einriß'
tungen.

IV. ©üterftragen.
V. Sutorncbü» unb ga£>rrababgaben.

VI. Nerfc|tebene Norfcgriften.
SBaijrenb ber etfie unb bie Slbfdjnitte III, IV, V

unb VI nerhältnilmägig menige Norfdjriften enthalten,
macht notroenbigermeife ber 9lbfd|ttitt „Öffentliche ©traf»
fen unb SBege ben hauptfädjlichgen ©eil bei Eefeiel aul.
Er prfaEt in folgenbe feebl Itnterabfchnitte : A. SBau unb
ÄorreÜion. B. Élaffenânberung unb Aufhebung hefte=

Ejenber ©trafen unb SBege. C. Sefcgagenhett ber ©trafen
unb SBege. D. Unterhalt. E. ©tragenpoHgetlidje Nor»
fdjriften. F. ©onbernugungen an ©trafen, SGßegen unb
ißläien.

Um auc| bie ©ggematif innerhalb ber einzelnen ab»
fdjnitte unb Unterabfdjnitte ïlar pm lusbrucf p bringen
unb bamit bie überfichtltchfeit über bie ganje Nîaterie p
förbern unb bal gurechtftnben im ©efeg p erleichtern,
finb bie einzelnen Értifet, ähnlich mie beim ©<hmeijeri»
fdfjen gtoilgefeg unb im fantonalen Einführunglgefei
p biefen gefc|ehen ift, mit ben Qfnhalt bel irtifell
ïurj anbentenben Nanbbemerfungen (fog. SNarglnalten)
oerfehen rootben, bie ebenfaül ©efegelfraft beftgen unb
ba|er bei ber Interpretation bel ©efegel mit p berücf»

gütigen finb. älEplange Slttiïeï mürben nach Nloglidj»
feit oermieben. Qu Inlebnung an bie äußere gorm bel
giDilgefegbuchel mürbe barauf geachtet, bag fein Irtifel
mehr all brei Slbfäge unb jeber abfai nur einen ein»

èigen ©ai enthält.

I. Einteilung Sei ©tragen unb äBege.
Irf. 1 bei Entmurfel enthält eine 3ufammengeEung

ber im Danton @t. ©alten überhaupt möglichen ©tragen
unb 2Bege. El mitb nach ^«m rechtlichen Eh^^fter ber
Nerfehrlroege unterfchieben jroifdjen :

A. Öffentlichen ©tragen unb äBegen,
B. ©ütergragen unb
C. N^töaten gagr» unb gugroegen.

3u ben öffentlichen ©tragen unb SBegen gehören:
1. ®le ©taatlftragen.
2. ©ie ©emekbeftragen unb ©emehtberoege unb
3. ®ie Nebengtagen unb Nebenroege.

®ie folgenben Irtilel bel I. Ibfchnitte! führen aul,
roeldje ber befîeh en ben ©trage« p ben einzelnen an»

geführten ©iragenflaffen gehören unb mal für Erunb»
füge für bie Einteilung neuer ©tragen maggebenb fein
foEen. Qnbepg auf bie 3uteilung ber begehenben ©tragen
ift neu, bag p ben ©emehtbegragen unb ©emeinberoegen
nicht nur bie bisherigen ©emetnbefiragen, fonbern auch
jene Nebengtagen unb öffentlichen gugmege p wählen
finb, bie bilher non ben politifcgen ©emetnben auf ihre
eigenen Soften unterhalten merben. ©aburch foE bie

heutige Negelmibrigfett, bag ©tragen, bie tatfächlich mie
©emeinbeftragen beganbelt merben, bennoch all Neben»

ftragen bejeishnet ftnb, befeitigt merben.
ail leitenber ©efichtäpur.ft, ber bei ber Sîlaffifiîation

neiter ©iragen maggebenb fein foE, rourbe im Entmurf
bal Nebürfnil, bal burch bie neue ©trage p befrie»
bigen ift, angenommen. 3ft fie für ben aEgemetnen 33er»

îe|r innerhalb ber ©emeinbe ober pnfefjen mehreren
©emeinben notroenbig, fo mug fte all ©emeinbegrage
flafftfiäieri merben ; liegt fie bagegen im Nebürfnil einel
engern ©ebietlïreifel ober blog ber angogenfeen ©runb»
gücfe, fo foU bie ©trage Nebengrage fein. Seigere! ig
j. 33. immer bann ber gaE, menn eine ©trage pm
gmede ber Erfdgtegung oon Naulanb ergeEt merben
mug. Nun ig felbgoergänblich, bag eine foldje ©trage
nachher, menu fie ergeEt ig, in ber Negel in grögerem
ober fleinerem ÜNage auch ^em aEgemeinen Netfehr p«
pbtenen oermag. Söenn fie jebocg für biefen Nerfehr
rtidgt notroenbig ig, fonbern tn erger Slnte einem engeren
©ebtetlfretl pötent, mng ge all Nebengrage ergeEt
merben. übrigen! ig fegon hier p bemerfen, bag bie

grage ber Klafggîation all ©emeinbe» ober Nebengrage
gemäg bem Entmurf für bie nachherige Negelung ber
©iragenbaufogen grunbfäglich non fetner Nebeutung
mehr ig.
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aber praktisch
Zur rationellen Fabrika-
iion unentbehrlich.
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Winierthur-Veltheiia

Nr. IS Mttstr. fchweiz. Ha»dw.-Zeit««g („Meisterblatt") 149

das hergebrachte Gute in das neue Gesetz herüberzuneh-
men und Neuerungen nur da vorzusehen, wo sie sich auf
Grund der gemachten Erfahrungen, der veränderten Ver-
Hältnisse und Anschauungen notwendig und wünschbar
erwiesen. Absichtlich wurde davon abgesehen, Bestim-
mungen aus gesetzlichen Erlassen anderer Kantone zu
übernehmen. Vielmehr wurde auf dem einheimischen
Recht aufgebaut und dieses weiterentwickelt. Altes und
Neues wurde in einen einheitlichen Guß zu bringen ver<
sucht, wobei auf eins möglichste Vollständigkeit der Be-
ftimmungen und eine straffe Systematik ein besonderes
Augenmerk gerichtet wurde.

Der Revisionsentwurf zählt 123 Artikel und zerfällt
in folgende sechs Abschnitte:

I. Einteilung der Straßen und Wege.
II. Öffentliche Straßen und Wege.

III. Wafferabzugseinrichtungen, Platzanlagen und an-
dere dem öffentlichen Verkehr dienende Einrich-
tungen.

IV. Güterstraßen.
V. Automobil- und Fahrradabgaben.

VI. Verschiedene Vorschriften.
Während der erste und die Abschnitte III, IV, V

und VI verhältnismäßig wenige Vorschriften enthalten,
macht notwendigerweise der Abschnitt „Öffentliche Stras-
sen und Wege den hauptsächlichsten Teil des Gesetzes aus.
Er zerfällt in folgende sechs Unterabschnitte: V. Bau und
Korrektion. L. Klassenänderung und Aufhebung beste-

hender Straßen und Wege. ü. Beschaffenheit der Straßen
und Wege. v. Unterhalt. L. Straßenpolizeiliche Vor-
schriften. V Sondernutzungen an Straßen, Wegen und
Plätzen.

Um auch die Systematik innerhalb der einzelnen Ab-
schnitte und Unterabschnitte klar zum Ausdruck zu bringen
und damit die Übersichtlichkeit über die ganze Materie zu
fördern und das Zurechtfinden im Gesetz zu erleichtern,
sind die einzelnen Artikel, ähnlich wie beim Schweizer!-
scheu Zwilgesetz und im kantonalen Einführungsgesetz
zu diesen geschehen ist, mit den Inhalt des Artikels
kurz andeutenden Randbemerkungen (sog. Marginalien)
versehen worden, die ebenfalls Gesetzeskraft besitzen und
daher bei der Interpretation des Gesetzes mit zu berück-
sichtigen sind. Allzulange Artikel wurden nach Möglich-
keit vermieden. In Anlehnung an die äußere Form des
Zivilgesetzbuches wurde darauf geachtet, daß kein Artikel
mehr als drei Absätze und jeder Absatz nur einen ein-
zigen Satz enthält.

Einteilung der Straßen und Wege.
Art. 1 des Entwurfes enthält eine Zusammenstellung

der im Kanton St. Gallen überhaupt möglichen Straßen
und Wege. Es wird nach dem rechtlichen Charakter der
Verkehrswege unterschieden zwischen:

Öffentlichen Straßen und Wegen,
k. Güterstraßen und
L. Privaten Fahr- und Fußwegen.

Zu den öffentlichen Straßen und Wegen gehören:
1. Die Staatsstraßen.
2. Die Gemeindestraßen und Gemeindewege und
3. Die Nebenstraßen und Nebenwege.

Die folgenden Artikel des I. Abschnittes führen aus,
welche der bestehenden Straßen zu den einzelnen an-
geführten Straßenklassen gehören und was für Grund-
sähe für die Einteilung neuer Straßen maßgebend sein
sollen. Jnbezug auf die Zuteilung der bestehenden Straßen
ist neu, daß zu den Gemeindestraßen und Gemeindewegen
nicht nur die bisherigen Gemeindestraßen, sondern auch
jene Nebenstraßen und öffentlichen Fußwegs zu zählen
sind, die bisher von den politischen Gemeinden auf ihre
eigenen Kosten unterhalten werden. Dadurch soll die

heutige Regelwidrigkeit, daß Straßen, die talsächlich wie
Gemeindestraßen behandelt werden, dennoch als Neben-
straßen bezeichnet sind, beseitigt werden.

Als leitender Gesichtspunkt, der bei der Klassifikation
neuer Straßen maßgebend sein soll, wurde im Entwurf
das Bedürfnis, das durch die neue Straße zu befrie-
digen ist, angenommen. Ist sie für den allgemeinen Ver-
kehr innerhalb der Gemeinde oder zwischen mehreren
Gemeinden notwendig, so muß sie als Gemeindestraße
klassifiziert werden; liegt sie dagegen im Bedürfnis eines

engern Gebietskreises oder bloß der anstoßenden Grund-
stücke, so soll die Straße Nebenstraße sein. Letzteres ist
z. B. immer dann der Fall, wenn eine Straße zum
Zwecke der Erschließung von Bauland erstellt werden
muß. Nun ist selbstverständlich, daß eine solche Straße
nachher, wenn sie erstellt ist, in der Regel in größerem
oder kleinerem Maße auch dem allgemeinen Verkehr zu-
zudienen vermag. Wenn sie jedoch für diesen Verkehr
nicht notwendig ist, sondern in erster Linie einem engeren
Gebietskreis zudient, muß sie als Nebenstraße erstellt
werden. Übrigens ist schon hier zu bemerken, daß die

Frage der Klassifikation als Gemeinde- oder Nebenstraße
gemäß dem Entwurf für die nachherige Regelung der
Gtraßenbaukosten grundsätzlich von keiner Bedeutung
mehr ist.
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©er gleite ©InteilungSgrunfe, mie für bie ©emeinbe*
unb Sîebenfiragen, ift auc| maggebenb für bie öffent*
tigert gugmege. 9ia<h bem ©ntmurf ft>H eS nicht mehr
nur eine klaffe ber öffentlichen gugmege geben, für
beten jfteuerftelïung unb Korreftion bte für Stebenfiragen
aufgehellten Seftimmungen entfprechenbe Slnmenbung
finben, fonbern ©emeinbemege unb Sîebenmege,
mobei für fie entroeber bie aSorfdjriften für ©emeinbe*
firagen ober biejenigen für Slebenftragen ©eltmtg haben,
©iefe Regelung entfpridht ofjne 3«>elfel ben tatfächtichen
Serhältniffen eher als bie heutige, bie unter Umfiänben
fe^r unbillig unb auch fchon in ber bisherigen SraçiS
gu Ausnahmen führen mugte.

Hinftdhtltch ber Klaffififation einer neuen ©trage als
©taatsjlrage gilt nach ©ntmurf als roegleitenbeS ob-
jeftineS SRoment, bag fie als JpaupioetîehrSfirage für
ben ©urchgangSoertehr eines gangen SanbeSteileS not*
menbig fei. SBeil bie ©rfieüung neuer ©taatSftragen
auSfchliegliçh non ben Sefchlüffen beS ©regen States
abhängt, tönnte man ftch fragen, ob eS überhaupt not*
roenbig fei, eine objettioe ©haraïterifierung ber ©taatS*
firagen in baS ©efeh aufgunehmen. ©er StegierungSrat
glaubt tnbeffen, biefe grage bejahen p feilen, um auch
im ©efetj ber pftänbigen Sehörbe eine allgemeine SBeg*
leitung für bie ©rfteüung neuer unb bie Übernahme be*

ftehenber ©tragen als ©taatSftragen an bie Çanb gu
geben unb um bie midhtigfie ©tragenîlaffe audh im ©efeg
ïurg gu dbarafterifteren.

©te ©üterftragen finb, entfpredhenb ihrem bis«
herigen rechtlichen ©baratter, tn ber Klaffifitation groifdhen
bie öffentlichen ©tragen"?einerfeitS unb bte prioaten
©tragen anberfeitS eingereiht morben. ©amit ift gum
SluSbrucf gebracht, bag fte roeber öffentliche, b. h- bem
allgemeinen Sertehr offenftehenbe ©tragen finb, noch als
ÜSrioatftragen angefehen merben bürfen, über bie bereit
©igeniümer — allfällige ißrioatrechie britter oorbehalten
— frei fchalten unb malten tönnen, fonbern tn ber SJlitte
gmifdhen beiben ftehen als ©tragen, bie groar inbegug
auf Sau unb Unterhalt bem öffentlichen Stecht unterteilt
ftnb, nicht aber bem öffentlichen Sertehr, fonbern lebigltch
einer befdhräntten Singahl oon ©runbftüdfen gubienen.
©lefe brauchen nicht notroenbig lanbroirtfchaftlteher
Slrt gu fein, obmohl bie Stegel fein mirb, bag eine ®ü=
terftrage entroeber gelb*, SBtefen*, SBalb* ober Sllpfirage
ift. Qnbeffen tann bte ©üterftrage grunbfätjttch ©runb*
ftücfen jeglicher Slrt unb 3roetf&eftimmung gubienen, alfo
auch gemerblich, inbuftrtett ober gu Saugroecten oermen*
beten ©runbftücten. ©obann mirb bie Siegel bilben, bag
an einer ©üterftrage mehrere ©runbftücfe beteiligt ftnb,
bodfj foil nicht auSgefchloffen fein, bag etne ©üterftrage
unter Umftänben auch fä* ein eingelneS ©runbftüct er*
fteUt merbe. ©agegen ift in jebem gall SorauSfehung
für bas Sorhanbenfein einer ©üterftrage, bag eine mitf
lidhe ©trage mit eigentlicher, fichtbarer gahrbahn oor*
liege unb nicht etma nur ein über ein ©runbftüdf füh-
renbeS blogeS gahrredht. 3 ©tnne oon Slrt. 8 unb
116 beS ©ntrourfeS merben bte ©emeinberäte fämtltche
©üterftragen tn ber ©emeinbe als folcge begetdhnen unb
ins ©tragentlafftgfationSregifter aufgunehmen haben, maS
fdhon megen ber grunbbudhli^en Siegelung notmenbig ift.
Slnftänbe bei ber Klaffifitation entfeheibet enbgültig ber
SîegterungSrat. (gorife^ung folgt.)

Die Ueriepttg von Geltungen Tür ßas, ma$$er
und eieKtriscben Strom in neue Strassen.

(SSotrefpott'oenj.)

Sei Steuerftellung oon ©tragen entfteht für bte SBetf*
letter mie für bte ©tragenaufftchiSbehßrbe immer bie

grage, foKen bie Settungen für ®aS, SBaffer unb elef *

trifchen ©trom oorforglidh eingelegt ober erft bann er*
fteUt merben, menn unb fomett hiefür ein SebürfniS oor*
liegt, b. h- menn an ber neuen ©trage Sauten entftehen.
©ie SBertleiter merben nicht gerne oorgeitig baS Sin*

lagefapital burd) ©rfteKnng oon neuen Seitungen er*
höhen, oon benen fte nicht nur leinen Stufen, fonbern
nur oermehrten Unterhalt unb oermehrte Serlufie haben.
Umgefehrt moüen bie ©tragenbauer eS menn immer
möglich oermeiben, bag bie ©tragen balb nach ber ger*
tigjMang für bie Seitungen roieber aufgebrochen merben.
Qfn ben legten fahren tarnen grnei meitere Umftänbe
hingu, bie für beibe ©tanbpunfte noch erfchmerenb in
Setracgt fallen: gür bie SBertleiter bie ©atfactie, bag
burdh bte meiträumtgen Saumeifen, oerbunben mit bem
glad|bau (meniger SBohnungen im gleichen fjauS), bte

Soften ber Hauptleitungen, gemeffen mit ber ßahl ber
angefdfjloffenen SBohnungen, oerhältniSmägig otel gröger
gemorben finb, abgefehen oon ber allgemeinen gmmbme
ber Sautoften. gür bie ©tragenbauer bte anbete ©at>
fache, bag bte gahrbaljnbefefiigungen h®te oiel bauet*
haftet hcrgeftetlt merben (SBalgung, ©eerfebotter* unb an*
bere Hartbeläge) unb barum oiel höher gu ftehen fommen.

©in SluSroeg tann barin gefunben merben, bag man mit
ben SiegenfchaftSbeühern, beren Saulanb bureh eine neue

©trage aufgefdjloffen mirb, einen Sertrag abfchltegt. Qn
biefem merben bie mutmaglichen ©rftellungStofien ber
Hauptleitungen für ©aS, SBaffer unb elettrifchen ©trom
feftgelegt, g. S. gr. 6000.— für bie ©aS gr. 9000.—
für bte SBaffer« unb gr. 7000.— für bte eletirifche Sei*

tung. ©er enbgültige Setrag ber Slbrechnung ift oon
ben Seffern alljährlich mit 10% gu oerginfen unb gu

tilgen, mobei man für bte Serginfuttg ben üblichen ülnfai},
für bie Stbfdjreibung ben SReft tn Slnredfjnung brtngt.
Son biefer jährlidhen Serpfüchtung tommt ein günftel
ber ©innahmen aus ©aS, SBaffer unb eleEtrifdgem ©trom,
bie in ben an biefen neuen Seitungen angefdfjloffenen
Häufern gemacht merben, tn Slbgug. ©te eingangs er*
roähnten 10% merben immer oon ben utfprünglidhen
Slnlagetoften berechnet, baneben bie Slbfdhretbung tn ber
SBeife berüdtftdhtigt, bag ber SetreffniS „3tnS" fietS oon
ber um bte Slbfdhretbungen oermlnberten SRcftfumme be*

rechnet unb ber oerbletbenbe Setrag für bie Ibfchretbung
oerroenbet mirb. Sei gleictjbleibenben ©innahmen für
©aS, SBaffer unb elcttrifdhem ©trom ftetgt bemnad) bie

Slbfchreibung, momit eine rafdhe ©ilgung ber ©chulb ge*

fiebert ift.
©ine 3ufammenfteüung mirb bie Slrt ber Serechnung

oerbeutlidhen.

SlbrechnungStoften : ©aShauptleitung gr. 6,000.—
SBafferhauptlettung „ 9,000.—
©lettr. Kabel „ 7,000.-

ßufammen gr. 22,000.—

]alir 10%

20% der

Einnabmcn

aus 0., 81.

und El.

Earanlli

barzali'

lung

fytetüon

fReft*
fumme3in§ Slbfdjrei»

buttg
7o ©etrag

1921
1922
1923
1924
1925
1926

fr*.
2,200
2,200
2,200
2,200
2,24/0
2,200

a*.
140
180
240
300
600
800

g*
2,040
2,020
1,960
1,900
1,600
1,400

ß;
6
5'/a
5'/a
5
5

g*.
1,320.—
1,267.20
1,109 75
1,140.75

895 95
830.70

g*.
880.—
933 —

1,091.25
1,150 25
1,304 05
1,369.30

g*.
21,120.-
20,177.-
19,068 7"
17,918.50
16,614.45
15,245 15

Slugenfchetnlich machen bie SBerte bamit immer noch

fein gutes ©efchäft; benn ber Stetngeminn anS

SBaffer unb elettrifdhem ©trom beträgt mohl nirgenb^
20 ®/o ber ©Innahmen. Stber im aügemetnen ift eS et"

gerechter SluSmeg für famtlidje Seteiligte: ©inmal
halten bte SBerte menigftenS einen ©eil ihrer ©inbup*
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Der gleiche Einteilungsgrund, wie für die Gemeinde-
und Nebenstraßen, ist auch maßgebend für die öffent-
lichen Fußwege. Nach dem Entwurf foll es nicht mehr
nur eine Klasse der öffentlichen Fußwege geben, für
deren Neuerstellung und Korrektion die für Nebenstraßen
aufgestellten Bestimmungen entsprechende Anwendung
finden, sondern Gemeindewege und Nebenwege,
wobei für fie entweder die Vorschriften für Gemeinde-
straßen oder diejenigen für Nebenstraßen Geltung haben.
Diese Regelung entspricht ohne Zweifel den tatsächlichen
Verhältnissen eher als die heutige, die unter Umständen
sehr unbillig und auch schon in der bisherigen Praxis
zu Ausnahmen führen mußte.

Hinsichtlich der Klassifikation einer neuen Straße als
Staatsstraße gilt nach Entwurf als wegleitendes ob-

jektives Moment, daß sie als Hauptverkehrsstraße für
den Durchgangsverkehr eines ganzen Landesteiles not-
wendig sei. Weil die Erstellung neuer Staatsstraßen
ausschließlich von den Beschlüssen des Großen Rates
abhängt, könnte man sich fragen, ob es überhaupt not-
wendig sei, eine objektive Charakterisierung der Staats-
straßen in das Gesetz aufzunehmen. Der Regierungsrat
glaubt indessen, diese Frage bejahen zu sollen, um auch
im Gesetz der zuständigen Behörde eine allgemeine Weg-
leitung für die Erstellung neuer und die Übernahme be-

stehender Straßen als Staatsstraßen an die Hand zu
geben und um die wichtigste Straßenklaffe auch im Gesetz
kurz zu charakterisieren.

Die Güterstraßen sind, entsprechend ihrem bis-
herigen rechtlichen Charakter, in der Klassifikation zwischen
die öffentlichen Straßen'Deinerseits und die privaten
Straßen anderseits eingereiht worden. Damit ist zum
Ausdruck gebracht, daß sie weder öffentliche, d. h. dem
allgemeinen Verkehr offenstehende Straßen sind, noch als
Privatstraßen angesehen werden dürfen, über die deren
Eigentümer — allfällige Privatrechte dritter vorbehalten
— frei schalten und walten können, sondern in der Mitte
zwischen beiden stehen als Straßen, die zwar inbezug
auf Bau und Unterhalt dem öffentlichen Recht unterstellt
sind, nicht aber dem öffentlichen Verkehr, sondern lediglich
einer beschränkten Anzahl von Grundstücken zudienen.
Diese brauchen nicht notwendig landwirtschaftlicher
Art zu sein, obwohl die Regel sein wird, daß eine Gü-
terstraße entweder Feld-, Wiesen-, Wald- oder Alpstraße
ist. Indessen kann die Güterstraße grundsätzlich Grund-
stücken jeglicher Art und Zweckbestimmung zudienen, also
auch gewerblich, industriell oder zu Bauzwecken verwsn-
deten Grundstücken. Sodann wird die Regel bilden, daß
an einer Güterstraße mehrere Grundstücke beteiligt sind,
doch soll nicht ausgeschloffen sein, daß eine Güterstraße
unter Umständen auch für ein einzelnes Grundstück er-
stellt werde. Dagegen ist in jedem Fall Voraussetzung
für das Vorhandensein einer Güterstraße, daß eine wirk
liche Straße mit eigentlicher, sichtbarer Fahrbahn vor-
liege und nicht etwa nur ein über ein Grundstück süh-
rendes bloßes Fahrrecht. Im Sinne von Art. 8 und
116 des Entwurfes werden die Gemeinderäte sämtliche
Güterstraßen in der Gemeinde als solche bezeichnen und
ins Straßenklassifikationsregister aufzunehmen haben, was
schon wegen der grundbuchlichen Regelung notwendig ist.
Anstünde bei der Klassifikation entscheidet endgültig der
Regierungsrat. (Fortsetzung folgt.)

vie Verlegung von Leilungen für Las. Wasser
uns eleklrlschen Strom in neue Strassen.

(Korrespondenz.)

Bei Neuerstellung von Straßen entsteht für die Werk-
leiter wie für die Straßenaufsichtsbehörde immer die

Frage, sollen die Leitungen für Gas, Wasser und elek-

irischen Strom vorsorglich eingelegt oder erst dann er-
stellt werden, wenn und soweit hiefür ein Bedürfnis vor-
liegt, d. h. wenn an der neuen Straße Bauten entstehen.
Die Werkleiter werden nicht gerne vorzeitig das An-
lagekapital durch Erstellung von neuen Leitungen er-
höhen, von denen sie nicht nur keinen Nutzen, sondern
nur vermehrten Unterhalt und vermehrte Verluste haben.
Umgekehrt wollen die Straßenbauer es wenn immer
möglich vermeiden, daß die Straßen bald nach der Fer-
tigstellung für die Leitungen wieder aufgebrochen werden.

In den letzten Jahren kamen zwei weitere Umstände
hinzu, die für beide Standpunkte noch erschwerend in
Betracht fallen: Für die Werkleiter die Tatsache, daß
durch die weiträumigen Bauweisen, verbunden mit dem

Flachbau (weniger Wohnungen im gleichen Haus), die

Kosten der Hauptleitungen, gemessen mit der Zahl der
angeschlossenen Wohnungen, verhältnismäßig viel größer
geworden sind, abgesehen von der allgemeinen Zunahme
der Baukosten. Für die Straßenbauer die andere Tat-
sache, daß die Fahrbahnbefestigungen heute viel dauer-
hafter hergestellt werden (Walzung, Teerschotter- und an-
dere Hartbeläge) und darum viel höher zu stehen kommen.

Ein Ausweg kann darin gefunden werden, daß man mit
den Liegenschaftsbesitzern, deren Bauland durch eine neue

Straße aufgeschloffen wird, einen Vertrag abschließt. In
diesem werden die mutmaßlichen Erstellungskosten der
Hauptleitungen für Gas. Wasser und elektrischen Strom
festgelegt, z. B. Fr. 6000.— für die Gas Fr. 9000.—
für" die Wasser- und Fr. 7000.— für die elektrische Lei-
tung. Der endgültige Betrag der Abrechnung ist von
den Besitzern alljährlich mit 10°/» zu verzinsen und zu
tilgen, wobei man für die Verzinsung den üblichen Ansatz,
für die Abschreibung den Rest in Anrechnung bringt.
Von dieser jährlichen Verpflichtung kommt ein Fünftel
der Einnahmen aus Gas, Waffer und elektrischem Strom,
die in den an diesen neuen Leitungen angeschlossenen
Häusern gemacht werden, in Abzug. Die eingangs er-
wähnten 10°/<, werden immer von den ursprünglichen
Anlagekosten berechnet, daneben die Abschreibung in der
Weise berücksichtigt, daß der Betreffnis „Zins" stets von
der um die Abschreibungen verminderten Restsumme be-

rechnet und der verbleibende Betrag für die Abschreibung
verwendet wird. Bei gleichbleibenden Einnahmen für
Gas, Wasser und elektrischem Strom steigt demnach die

Abschreibung, womit eine rasche Tilgung der Schuld ge-
sichert ist.

Eine Zusammenstellung wird die Art der Berechnung
verdeutlichen.

Abrechnungskoften: Gashauptleitung Fr. 6,000.—
Wafferhauptleitung „ 9,000.—
Elektr. Kabel 7,000.-

Zusammen Fr. 22,000.—

ZM 10°/°

t«°/° litt
tlMÄMIl
M ti„ !!I,

M 0,

öttillltib
dâMil'
IW

hiervon

Rest-
summeZins Abschrei-

bung7° Beîrag

1921
1922
1923
1924
1925
1926

Kr.
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

Fr.
140
180
240
300
600
800

Fr
2,040
2,020
1,960
1,900
1,600
1,400

6
S-/-
S'/-
5
S

Ar.
1,320,—
1,267,20
1,109 75
1,140,75

895 95
330,70

Ar.
880,—
933 —

1,091,25
1,150 25
1,304 05
1,36930

Fr.
21,120.-
20,177.-
19,068 7o
17,918,50
16,614.45
15,245 15

Augenscheinlich machen die Werke damit immer noch

kein gutes Geschäft; denn der Reingewinn aus Gas,
Wasser und elektrischem Strom beträgt wohl nirgends
20°/« der Einnahmen. Aber im allgemeinen ist es ein

gerechter Ausweg für sämtliche Beteiligte: Einmal er-

halten die Werke wenigstens einen Teil ihrer Einbuße
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